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Ergebnisorientierte Agrarumweltmaßnahmen  
– eine echte Perspektive für Hessen?  
Das Pilotprojekt HALM-D3-Kennartennachweis
Stefanie Raschke

Verbände und Verwaltung

Einführung

Artenreiches Grünland spielt eine wich-
tige Rolle im Natur- und Klimaschutz. 
Es befindet sich jedoch bundesweit in 
einem besorgniserregenden Zustand mit 
weiterhin negativen Entwicklungsten-
denzen (BfN 2014). Dieser auch in Hes-
sen stattfindenden negativen Entwick-
lung soll u. a. durch ergebnisorientierte 
Agrarumweltmaßnahmen entgegenge-
wirkt werden.

Agrarumweltmaßnahmen sind eine frei-
willige Option für Landwirte, ihre land-
wirtschaftlichen Flächen besonders  
umweltschonend und extensiv zu be-
wirtschaften sowie Landschaftspflege 
durchzuführen. Hierdurch sollen zentra-
le Umwelt- und Gesellschaftsziele er-
reicht werden, weshalb diese Maßnah-
men mit Fördergeldern unterstützt wer-
den. Auch aus diesem Grund sind die 
Maßnahmen an sehr enge Bedingungen 
geknüpft. Bei den sogenannten hand-
lungsorientierten Maßnahmen gibt es 
gezielte Vorgaben sowie Ver- und Gebo-
te, die die Landbewirtschafter einhalten 
müssen, um ihre Flächen den Anforde-
rungen entsprechend zu bewirtschaften 
und die Fördermittel zu erhalten (Keen-
leyside et al. 2014). Da die Evaluierun-
gen von Agrarumweltprogrammen der 
letzten Jahre gezeigt haben, dass die Ef-
fektivität der Maßnahmen gesteigert 
werden sollte, wird versucht durch ande-
re Methoden und Ansätze mehr Wir-
kung zu erzielen. Einen Ansatz hierfür 
stellen die sogenannten ergebnisorien-
tierten Agrarumweltmaßnahmen dar 
(BfN 2014, WBAE 2018).

Ziel der ergebnisorientierten Agrarum-
weltmaßnahmen ist es, den Landbewirt-
schaftern keine oder kaum Vorgaben zur 
Bewirtschaftung der Fläche aufzuerlegen 
(Keenleyside et al. 2014). Sie alleine 
können entscheiden, wie sie ihre Flächen 

bewirtschaften, um die vom Programm 
geforderten Umwelt- und Naturschutz-
ziele zu erreichen. Die Landbewirtschaf-
ter werden demnach direkt für die  
„Produktion von Biodiversität“ hono-
riert (Oppermann & Sutcliffe 2018). 
Dieses Vorgehen birgt weitaus mehr Ver-
antwortung und Vertrauen und bringt 
neue Freiheiten sowie größere Flexibilität 
für den Landbewirtschafter. Jedoch  
zeigen sich nach ersten Pilotversuchen 
im Hessischen Programm für Agrarum-
welt- und Landschaftspflege-Maßnah-
men (HALM) auch Hindernisse und 
Herausforderungen, die es zu überwin-
den gilt (HMUKLV 2017a).

Bietet diese andere, ergebnisorientierte 
Art von Agrarumweltmaßnahmen eine 
echte Perspektive für die Agrarumwelt-
maßnahmen in Hessen? Dieser Frage 
wird anhand erster Praxiserfahrungen im 
folgenden Artikel nachgegangen.

Das Pilotprojekt im Rahmen 
des HALM-D3-Kennarten-
nachweises

Das Hessische Ministerium für Umwelt, 
Landwirtschaft, Klimaschutz und Ver-
braucherschutz (HMUKLV) begann 
2016 mit dem Pilotprojekt HALM-D3- 
Kennartennachweis in zwei Landkreisen 
(Landkreis Kassel und Landkreis Wald
eck-Frankenberg). Besonders intensiv 
wurde und wird das Pilotprojekt im 
Landkreis Kassel durch den Fachdienst 
Landschaftspflege beim Fachbereich 
Landwirtschaft begleitet.

Ziel des Kennartennachweises ist die Er-
haltung von artenreichen Grünlandbe-
ständen. Doch nicht nur in Hessen wer-
den erste ergebnisorientierte Agrarum-
weltmaßnahmen in die Praxis umgesetzt. 
Auch in anderen Bundesländern wie bei-
spielsweise Baden-Württemberg, Thü-

ringen, Niedersachsen, Sachsen, Rhein-
land-Pfalz und Bayern wurde das Kenn-
artenprogramm in den letzten Jahren 
eingeführt (BLE & DVS 2017).

Die Maßnahme HALM-D3-Kennarten-
nachweis ist eines von 20 Förderverfah-
ren des HALM, mit der Besonderheit, 
dass es sich bisher um die einzige er
gebnisorientierte Maßnahme handelt 
(HMUKLV 2017a). So gibt es in dem 
Förderverfahren nahezu keine Nutzungs-
auflagen. Der angestrebte artenreiche 
Grünlandzustand wird durch das Vor-
kommen von leicht erkennbaren Grün-
land-Pflanzenarten, sogenannten Kenn-
arten, nachgewiesen. Um die Artenvielfalt 
zu erhalten, führt der Landbewirtschaf-
ter selbst in eigener Verantwortung die 
Bewirtschaftung des Grünlandes und 
sonstige notwendige Maßnahmen durch. 
Dabei besteht die Möglichkeit, sich bei 
Fragen rund um das Grünland an einen 
Berater zu wenden und sich gezielt Tipps 
und Bewirtschaftungsempfehlungen zur 
Erhaltung der Kennarten einzuholen. 
Zudem kann er für das Identifizieren von 
Kennarten Hilfe anfordern.

Fördergegenstand

Gefördert wird die extensive Bewirt-
schaftung bestimmter artenreicher Dau-
ergrünlandflächen zur Erhaltung pflan-
zengenetisch wertvoller Grünlandvegeta-
tion. Dies muss durch das Vorkommen 
von mindestens vier, sechs oder acht 
Kennarten / -gruppen auf einer beantrag-
ten Grünlandfläche nachgewiesen wer-
den. Es können dabei nur Grünlandflä-
chen gefördert werden, die Teil eines 
HALM-Konzeptumsetzungsprojektes 
sind, das eine Beratung für teilnehmende 
Landbewirtschafter beinhaltet. Dies ist 
deshalb notwendig, da der D3-Kennar-
tennachweis im jetzigen Pilotstatus noch 
eine sehr enge fachliche Betreuung benö-
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fünf Meter vom Rand des Schlages ent-
fernt sind, nicht mitgezählt. Arten, die im 
Schlaginneren an überquerten Gräben 
oder Gebüschen vorkommen, können 
mitgezählt werden. Zum Nachweis der 
Kennarten muss in allen Verpflichtungs-

Um in den Folgejahren die Erfassung 
gleichmäßig durchführen zu können, 
muss für jede Kennartenfläche eine Flä-
chenskizze mit der Begehungsdiagonalen 
erstellt werden. Bei Schlägen über 20 m 
Breite werden Pflanzen, die weniger als 

tigt, die keinem Landbewirtschafter al-
leine übertragen werden sollte. Obwohl 
das Programm dem Landbewirtschafter 
große Freiheiten bei der Bewirtschaftung 
seiner Fläche lässt, gibt es dennoch einige 
wenige Auflagen, die obligatorisch auf 
den geförderten Grünlandflächen einge-
halten werden müssen:
•	� Jährlich muss mindestens eine Nut-

zung der Fläche durch Beweidung 
oder Mahd mit Mahdgutabfuhr inner-
halb der Vegetationszeit (1. Mai bis 30. 
September) erfolgen.

•	� Auf jede Form der Bodenbearbeitung 
muss verzichtet werden. Nur Pflege-
maßnahmen wie Walzen, Schleppen 
oder Nachmahd sind erlaubt.

•	� Die Grünlanderneuerung erfolgt aus-
schließlich durch Nachsaat, welche 
nur nach schriftlicher Genehmigung 
erfolgen darf.

•	� Alle Bewirtschaftungsmaßnahmen sind 
in einer Schlagkartei zu dokumentieren.

•	� Sowohl die erste als auch die weiteren 
Erfassungen der Kennarten auf der 
Fläche erfolgen durch ein professionel-
les Beratungsbüro (HALM 2017a).

Methode

Das Erfassen der Kennarten im Gelände 
erfolgt durch die Begehung eines zwei 
Meter breiten Streifens entlang der längs-
ten Diagonalen (Transekt) auf dem be-
antragten Grünlandschlag. Diese Diago-
nale wird im Gelände in drei etwa gleich 
lange Abschnitte unterteilt. Bei unge-
wöhnlichen Flächenzuschnitten kann 
auch eine gebogene Linie gewählt wer-
den. Dies entspricht der standardisierten 
Methode von Braband et al. (2003) 
(Abb. 1).

Jeder Abschnitt des Streifens wird bei der 
Begehung separat erfasst und dokumen-
tiert. Das bedeutet, alle vorkommenden 
Kennarten (lt. Kennartenliste HALM 
Richtlinie Anlage  7.1) werden entlang 
des jeweiligen Abschnitts auf zwei Me-
tern Breite erfasst und im sogenannten 
HALM-Kennarten-Erfassungsbogen 
(Abb.  2) dokumentiert. Innerhalb einer 
Diagonalen müssen nicht in allen Ab-
schnitten dieselben Kennarten vorhan-
den sein (HMUKLV 2017a).

Pilotprojekt HALM-D3-Kennartennachweis

Abb. 1: Die Begehung der Grünlandflächen erfolgt, je nach Flächenzuschnitt, auf  
einer Diagonalen oder auf einer gebogenen Linie. (© HMUKLV)

Abb. 2: Erfassungsbogen aus der HALM-Richtlinie des HMUKLV vom 28.11.2017
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Kontrolle

Vor der Förderantragstellung wird das 
grundsätzliche Potenzial einer Fläche 
durch eine Erstbegehung und Kartie-
rung von einem Beratungsbüro erfasst. 
Ebenso erfolgen die Kontrolle und die 
jährliche Dokumentation der Kennarten 
bisher durch ein Beratungsbüro und 
nicht durch den Landbewirtschafter 
selbst. Hierdurch entstehen die meisten 
Kosten bei der Abwicklung der Maßnah-
me, was auch in der Studie von Matz-
dorf & Lorenz (2010) bestätigt wird. 

Kennarten

Für das Förderverfahren D3-Kennarten-
nachweis wurden leicht zu bestimmende 
Kennarten ausgewählt. Diese Arten blü-
hen in der Regel alle vor dem für die 
Heuernte üblichen ersten Schnitt, sodass 
bei einer Erfassung kurz vor der ersten 
Nutzung möglichst viele Kennarten in 
blühendem Zustand zu finden sind 
(Abb. 3, HMUKLV 2017b).

jahren in jedem der drei Transekt-Ab-
schnitte mindestens die Anzahl an Kenn-
arten vorhanden sein, die der Landbe-
wirtschafter beantragt hat (vier, sechs 
oder acht Kennarten).

Die Erfassung der Kennarten erfolgt 
über den Erfassungsbogen (Abb.  2). Er 
muss bei der Erhebung für jede Diagona-
le ausgefüllt werden. Jedes Jahr dürfen 
andere Kennarten vorhanden sein, wich-
tig ist nur die Anzahl.

Pilotprojekt HALM-D3-Kennartennachweis

Abb. 3: Nach Blütenfarbe geordnete Artenliste mit Fotos aus dem Kennartenflyer des HMUKLV (Ausschnitt, © HMUKLV)
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cata) in die Artenliste mitaufnehmen 
würde. Auch andere Bundesländer (Nie-
dersachsen, Rheinland-Pfalz und Bran-
denburg) fördern diese Arten teilweise in 
ihren Programmen. Um Feuchtgrünland 
besser im Förderprogramm abbilden zu 
können, wäre es möglich, die Liste der 
Sauergräser besser zu differenzieren. 
Auch generell sollten die Artengruppen 
besser ausdifferenziert und klarer in Ein-
zelarten definiert werden (Becker 2019).

Perspektiven

Nach den ersten Pilotjahren und den da-
raus gewonnenen Erkenntnissen kann 
eine Optimierung und Weiterführung 
des Programms durchaus befürwortet 
werden. Es ist jedoch darüber nachzu-
denken, wie das personell sehr aufwändi-
ge Programm verschlankt werden kann, 
um die Umsetzungskosten zu senken.

Fazit

Mit dem HALM-D3-Kennartennach-
weis und der damit einhergehenden er-
gebnisorientierten Förderung wurden 
neue Wege in der hessischen Agrarum-
weltförderung beschritten. Es konnten 
in den ersten Durchführungsjahren so-
wohl das Potenzial dieser Maßnahme als 
auch die Hindernisse beleuchtet werden. 
So sollten besonders die Bereiche Metho-
dik, Förderhöhe und Artenspektrum 
überdacht und modifiziert werden. Dies 
kann jedoch nur bis zu einem gewissen 
Grad durch das Bundesland beeinflusst 
werden und hängt daneben stark von 
den Bestimmungen auf Bundesebene, 
insbesondere von den Vorgaben der Ge-
meinschaftsaufgabe Agrarstruktur und 
Küstenschutz (GAK) ab (BMEL 2017).
Insgesamt lässt sich festhalten, dass durch 
die Maßnahme auch nicht messbare Ef-
fekte spürbar wurden. So zeigte sich 
deutlich, dass die beteiligten Landwirte 
stolz auf die artenreichen Flächen sind 
und gerne etwas für den Artenschutz 
leisten möchten, was auch Matzdorf & 
Lorenz (2010) in ihrer Studie bestäti-
gen. Dieser Umstand sollte nicht zuletzt 
durch eine angemessene Förderhöhe 
wertgeschätzt werden. Zudem bietet das 
Programm die Möglichkeit, eine Kom-

Um einen größeren Anreiz für das Pro-
gramm zu kreieren, wäre es sinnvoll, die 
Variante mit vier Kennarten höher zu 
fördern als die klassische Grünlandexten-
sivierung – auch mit dem Ziel, die  
beiden Programme besser voneinander 
abzugrenzen und die Anerkennung für 
das Kennartenprogramm zu steigern 
(Becker 2019). 

Artenspektrum
Das bisher für die Kennartenanzahl rele-
vante Artenspektrum sollte überdacht 
und erweitert werden. Generell sind 
nach Keenleyside et al. (2014) und  
Oppermann & Sutcliffe (2018) bei der 
Auswahl der Indikatorarten folgende 
Punkte zu beachten: die Arten sollten 
u. a. …
–  �leicht erkennbar und nicht verwech-

selbar sein,
–  �eine typische artenreiche Wiesenvege-

tation sicher anzeigen,
–  �repräsentativ für die Zielarten und  

Lebensräume sein,
–  �häufig genug sein, sodass sie auch  

gefunden werden,
–  �selten genug sein, um Indikatorwert 

zu haben,
–  �sensitiv gegenüber den Auswirkungen 

von landwirtschaftlicher Bewirtschaf-
tung sein,

–  �unempfindlich gegenüber externen 
Einflüssen, die der Landbewirtschafter 
nicht beeinflussen kann und

–  �transparent und verständlich sowie 
messbar für angemessene Kosten sein.

Im HALM-D3-Kennartennachweise wer-
den aktuell die Bestände auf Silikatbö-
den auf Grund der Kennartenauswahl 
benachteiligt. Bestände auf basischen 
Böden hingegen führen bei gleicher Be-
wirtschaftung zu höheren Förderstufen. 
Zudem ist Feuchtgrünland auf Grund 
der vorgegebenen Artenliste benachtei-
ligt und erreicht vergleichsweise schwer 
die erforderlichen Förderkriterien (Be-
cker 2019).

Silikatböden könnten bessere Beachtung 
finden, indem man Magerkeitszeiger wie 
den Knolligen Hahnenfuß (Ranunculus 
bulbosus), die Kleine Bibernelle (Pimpi-
nella saxifraga), den Knöllchen-Stein-
brech (Saxifraga granulata) und das Ge-
wöhnliche Ferkelkraut (Hypochaeris radi-

Die verwaltungstechnische Kontrolle er-
folgt in Hessen über die Bewilligungs-
stellen der Landkreise.

Schwachstellen der  
Maßnahme und  
Optimierungsvorschläge

Es haben sich während den ersten drei 
Pilotjahren einige Schwachstellen bei der 
Maßnahme herausgestellt, von denen  
einige zentrale Herausforderungen im 
Bereich Methodik, Finanzierung und 
Artenspektrum hier erwähnt und disku-
tiert werden sollen:

Methodik
Bei der Methodik stellte sich besonders 
die exakte Transektbegehung im 2-m-Be-
reich auf Grund von Messungenauigkei-
ten als sehr schwierig heraus. Zudem 
stellt die feste Vorgabe der Artenzahl, 
welche in den einzelnen Transektab-
schnitten erreicht werden muss, ein Hin-
dernis für die entsprechende Förderhöhe 
dar. So darf ein Transekt mit den Arten-
zahlen 7/5/7 in den drei Abschnitten le-
diglich mit dem Fördersatz für vier Arten 
gefördert werden, da nicht im jedem der 
drei Abschnitte sechs Arten erreicht wer-
den.

Hier sollte in Zukunft mehr Flexibilität 
ermöglicht werden, beispielsweise durch 
die Beachtung der Arten auch etwas über 
die 2-m-Grenze hinausgehend. Zudem 
wäre es eine Option, bei einer zu gerin-
gen Artenzahl in einem Abschnitt des 
Transekts die Arten aller drei Abschnitte 
aufzusummieren und zu teilen, um im 
Durchschnitt die entsprechende Summe 
zu erreichen. So könnte das Programm 
attraktiver und mit weniger Hindernis-
sen gestaltet werden (Becker 2019).

Förderhöhe
Daneben sollte die Förderhöhe beson-
ders für die niedrigste Stufe mit 4 Kenn-
arten (190 € / ha) überdacht werden, da 
diese dem Fördersatz der klassischen 
HALM-Grünlandextensivierung sowie 
der HALM-Ökolandbauförderung auf 
Grünlandflächen entspricht und damit 
keinen Anreiz für die Teilnahme am 
Kennartenprogramm darstellt (Becker 
2019, HMUKLV 2017a).

Pilotprojekt HALM-D3-Kennartennachweis
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munikationsebene zwischen den oft 
durch konträre Ansichten geprägten Be-
reichen Landwirtschaft und Naturschutz 
aufzubauen (Becker 2019). Durch fach-
lichen Austausch und das gegenseitige 
Interesse sowie die Arbeit an einem ge-
meinsamen Thema können neue Ver-
hältnisse und das Verständnis zwischen 
den Disziplinen gefördert werden. Die 
Landwirte setzen sich gezielt mit der Bio-
diversität auf ihren Flächen auseinander, 
erlernen weitere Qualifikationen und 
Kenntnisse und können gleichzeitig ihr 
Wissen einbringen. Dies kann langfristig 
zu einer erhöhten Akzeptanz der Agrar-
umweltmaßnahmen führen. Jedoch wur-
de auch deutlich, dass das Risiko für die 
Landwirte überschaubar bleiben muss, 
um die nötige Akzeptanz für eine Teil-
nahme zu erwirken.

Außerdem zeigte sich, dass das Pro-
gramm sehr zeitintensiv ist. Durch die 
intensive Einbindung eines professionel-
len Büros, welches für die Erfassung der 
Kennarten zuständig ist, müssen zusätz-
lich Gelder über andere Förderprogram-
me bereitgestellt werden. Es ist daher 
eine große Herausforderung, das Pro-
gramm flächendeckend für das ganze 
Bundesland zu etablieren. Aus diesem 
Grund sollten besonders Möglichkeiten 
der Vereinfachung und Standardisierung 
gefunden werden, damit eventuell der 
Landbewirtschafter perspektivisch selbst 
seine Kennarten erfassen kann. Die Er-
fahrungen von Oppermann & Sutcliffe 
(2018) zeigen, dass durch gezielte Schu-
lungen und Informationsveranstaltun-
gen mit Landwirten die Kompetenz be-
züglich der Artenvielfalt auf ihren Flä-
chen deutlich gesteigert werden kann. 
Hier ist anzumerken, dass eine reine 
Landesfinanzierung des Förderpro-
gramms grundsätzlich mehr Flexibilität 
in der Programmausgestaltung bietet als 
Bundes- oder EU-kofinanzierte Förder-
programme.

Generell ist festzustellen, dass die ergeb-
nisorientierte Förderung großes Potenzi-
al birgt, um Naturschutz und Landwirt-
schaft in Einklang zu bringen. Jedoch 
müssen sich Verwaltung und Landbe-
wirtschafter gleichzeitig neuen Heraus-
forderungen stellen, die es zu überwin-
den gilt.

Pilotprojekt HALM-D3-Kennartennachweis


